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Sachbearbeitung/Produktverantwortlich: 
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Stadtplanung und Bauaufsicht 

Jugend, Schule, Sport und Kultur 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Rat der Stadt Norden beschließt die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 9 (Süderneuland I); Gebiet: Kindergarten / Domänenweg 19 

2. Die Bebauungsplanänderung wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach       

§ 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Beteiligungsverfahren nach den §§ 

3, 4 BauGB durchzuführen. 
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Finanzen      

Finanzielle Auswirkungen Ja  Betrag: 4535 (FD 2.2) €  

 Nein     

      

Hh-Mittel stehen im      

Haushaltsjahr 201  Ja  Produkt-Nr.: 111-12 

(Gebäudewirtschaft) 

 

zur Verfügung Nein  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

      

Folgejahre Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

 Nein     

      

Folgekosten einschl. Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

Abschreibungen/Sonderp. Nein     

      

Außerordentl. Aufwend./  Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

Erträge (z.B. Verkauf un-

ter/über Restwert) 

Nein     

      

Hat diese Entscheidung      

konsolidierende Wirkung Ja  (welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

für den Haushalt? Nein     
 

Personal      

Personelle Auswirkungen Ja         

   (s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach-und Rechtslage) 

 Nein     
 

Strategische Ziele  

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort 

unter Nutzung der vorhandenen Stärken. 

 

 

2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister 

zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen. 

 

 

3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und 

Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt. 

 

 

4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen  

und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur  

und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt. 

 

 

5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft 

und sichern diese durch nachhaltige Konzepte. 

 

 

6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum. 

 

 

 (Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der 

Sach- und Rechtslage gesondert erläutern.) 

 

   

 Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)  

 Schaffung benötigter Krippenplätze.  
   

 Andere Ziele:  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Der städtische Kindergarten Süderneuland im Domänenweg 19 verfügt ausschließlich über 

Kindergartenbetreuungsplätze. Um den Bedarf an Kinderkrippenplätzen zu bedienen und die 

Einrichtung dem Bedarf anzupassen, soll die Umwandlung eines Kindergartenraumprogram-

mes in ein Krippenraumprogramm erfolgen. Dies bedeutet die Reduzierung der Kinderbe-

treuungsplätze um 25 und die Schaffung von 15 Krippenplätzen, wobei später ggf. 10 weitere 

Kindergartenplätze dazukommen können. 

 

Um die fachgerechte Betreuung durchführen zu können, benötigt der Kindergarten eine bau-

liche Erweiterung. Diese ist nach Abstimmung mit den Architekten und der Fachaufsicht nur 

sinnvoll im nordwestlichen Bereich durchzuführen, da an allen anderen Stellen das vorhande-

ne Raumprogramm umgestellt werden müsste, was erheblich Kosten zur Folge hätte. Die an-

visierte Lösung (siehe Anlage Grundriss) stellt die ökonomischste dar. 

 

Der nun erarbeitete architektonische Entwurf überschreitet allerdings die im rechtskräftigen 

Bebauungsplan Nr. 9 (Süderneuland I) festgesetzten Baugrenzen. Eine Befreiung ist nicht mög-

lich, da dies die Grundzüge der Planung berührt. Die im rechtskräftigen Bebauungsplan auf 

dem Kindergartengrundstück festgesetzte Verkehrsfläche wurde nie angelegt und kann 

überplant werden. 

 

Um die Planung dennoch umsetzen zu können, ist eine Änderung des Bebauungsplanes not-

wendig.  

 

 

Anlagen: 

- Übersichtsplan 

- Auszug aus B-Plan Nr. 9 (Süderneuland I) 

- Lageplan Erweiterung 

- Grundriss EG 
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